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RESOLUTION 61/20
Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 28. November 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/427, Ziff. 13)1.

61/20. Begehung des sechzigsten Jahrestags des Beste-
hens des Kinderhilfswerks der Vereinten Natio-
nen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57 (I) vom 11. De-

zember 1946, mit der sie das Weltkinderhilfswerk schuf,
417 (V) vom 1. Dezember 1950, mit der sie den Beschluss des
Hilfswerks, einen größeren Teil seiner Mittel für Programme
außerhalb Europas aufzuwenden, bestätigte, 802 (VIII) vom
6. Oktober 1953, mit der sie die Organisation in „Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen“ umbenannte und die Befristung
ihres Mandats aufhob, 1391 (XIV) vom 20. November 1959,
in der sie die von dem Hilfswerk geleistete Hilfe als einen prak-
tischen Weg zur Umsetzung der in der Erklärung der Rechte
des Kindes2 verkündeten Ziele bezeichnete, und 2057 (XX)
vom 16. Dezember 1965, in der sie die Verleihung des Frie-
densnobelpreises 1965 an das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen begrüßte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2855 (XXVI)
vom 20. Dezember 1971, in der sie dem Hilfswerk ihre Aner-
kennung für seine sehr umfangreichen und bedeutsamen Lei-
stungen während der fünfundzwanzig Jahre seines Bestehens
aussprach, und 51/192 vom 16. Dezember 1996, in der sie den
wichtigen Beitrag anerkannte, den das Hilfswerk während der
ersten fünfzig Jahre seines Bestehens zur Förderung des Über-
lebens, der Entwicklung und des Schutzes von Kindern gelei-
stet hat,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 33/83 vom
15. Dezember 1978 über das Internationale Jahr des Kindes,
44/25 vom 20. November 1989 über das Übereinkommen über

die Rechte des Kindes, 45/217 vom 21. Dezember 1990 über
den Weltkindergipfel und S-27/2 vom 10. Mai 2002, in der sie
das der Resolution als Anlage beigefügte Dokument „Eine kin-
dergerechte Welt“ verabschiedete,

1. beglückwünscht das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen anlässlich des sechzigsten Jahrestags seines Beste-
hens;

2. würdigt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
für die umfangreiche Hilfe, die es den Programmländern bei
der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und ande-
rer vereinbarter Entwicklungsziele, die auf das Wohl von Kin-
dern abstellen, gewährt hat;

3. würdigt die Bediensteten des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen, die Nationalkomitees und die sonstigen
Partner für ihre Beiträge zu den umfangreichen Leistungen des
Hilfswerks;

4. würdigt die Mitgliedstaaten, die Organisationen der
Zivilgesellschaft und den Privatsektor für die großzügige fi-
nanzielle Unterstützung der Tätigkeit des Kinderhilfswerks
der Vereinten Nationen und bittet sie, eine Verstärkung ihrer
Unterstützung für die Arbeit des Hilfswerks zu erwägen;

5. ersucht die Präsidentin der Generalversammlung, im
Dezember 2006 zur Begehung des sechzigsten Jahrestags des
Bestehens des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen eine
Sondergedenksitzung der Versammlung einzuberufen.

RESOLUTION 61/184

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 9 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/418, Ziff. 15)3:

Dafür: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutsch-
land, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Ver-
de, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schwe-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Au-
stralien, Bahamas, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Dominica, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroati-
en, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
li, Malta, Marokko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Mon-
golei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Pakistan, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Sloweni-
en, Somalia, Spanien, Südafrika, Sudan, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
te Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik und Zypern.
2 Siehe Resolution 1386 (XIV).

3 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren,
Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia,
Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tu-
nesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate und Palästina.
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den, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Dominikanische Republik, Fidschi, Kamerun,
Kanada, Nauru, Tonga, Uganda, Vanuatu.

61/184. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/183 vom 22. Dezem-
ber 2005 und Kenntnis nehmend von der Resolution 2006/43
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 2006, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/251 vom
22. Dezember 2004 und 58/292 vom 6. Mai 2004,

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveräni-
tät der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre na-
türlichen Ressourcen,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen
242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März
1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten4 auf das besetzte palästinensische Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel be-
setzte arabische Gebiete,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte5 und den
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte5 und bekräftigend, dass diese Menschenrechts-
übereinkünfte in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und im besetzten syrischen Golan
geachtet werden müssen,

sowie unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet6 und
ferner unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Ju-
li 2004,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen Ge-
biets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967 von
Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungsmacht
Israel,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die von der
Besatzungsmacht Israel angerichtete großflächige Zerstörung
von Ackerland und Obstplantagen in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich des Entwurzelns einer gro-
ßen Zahl fruchttragender Bäume,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der Besat-
zungsmacht Israel verursachten umfangreichen Zerstörungen
lebenswichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen
und Abwassersystemen, in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, wodurch es unter anderem zu Umweltverschmutzung
kommt und die natürlichen Ressourcen des palästinensischen
Volkes beeinträchtigt werden,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der israe-
lischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen ara-
bischen natürlichen Ressourcen, insbesondere als Ergebnis der
Beschlagnahme von Land und der zwangsweisen Abzweigung
von Wasservorkommen, und der katastrophalen wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen, die dies nach sich zieht,

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen auf
die palästinensischen natürlichen Ressourcen, die sich aus
dem rechtswidrigen Bau der Mauer in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, durch die Besatzungsmacht Israel ergeben, sowie
ihrer gravierenden Folgen für die natürlichen Ressourcen und
die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes,

erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom 22. Okto-
ber 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397 (2002) vom
12. März 2002, des Grundsatzes „Land gegen Frieden“ und des
ergebnisorientierten „Fahrplans“ des Quartetts für eine dauer-
hafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-palä-
stinensischen Konflikts7, den sich der Sicherheitsrat in seiner
Resolution 1515 (2003) vom 19. November 2003 zu eigen
machte, unverzüglich wieder aufgenommen werden müssen
und dass bei allen Teilverhandlungen eine endgültige Rege-
lung erzielt werden muss,

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus dem
Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands und
feststellend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen

4 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 300.
5 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57;
öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).

6 A/ES-10/273 und Corr.1.
7 Siehe S/2003/529, Anlage.
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Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des „Fahr-
plans“ ist,

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien erstellten Be-
richts über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der israelischen Besetzung auf die Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie der arabischen
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan8, 

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu schädigen noch ihren Ver-
lust, ihre Erschöpfung oder ihre Gefährdung zu verursachen; 

3. anerkennt das Recht des palästinensischen Volkes,
im Falle der Ausbeutung, der Schädigung, des Verlusts, der Er-
schöpfung oder der Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen
durch von der Besatzungsmacht Israel ergriffene rechtswidri-
ge Maßnahmen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, Rückerstattung zu verlangen,
und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass diese Frage im Rahmen
der den endgültigen Status betreffenden Verhandlungen zwi-
schen der palästinensischen und der israelischen Seite behan-
delt wird;

4. betont, dass die von Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, derzeit erbaute Mauer gegen das Völkerrecht ver-
stößt und das palästinensische Volk auf schwerwiegende Wei-
se seiner natürlichen Ressourcen beraubt, und fordert in die-
sem Zusammenhang die uneingeschränkte Befolgung der in
dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli
20046 und in Resolution ES-10/15 genannten rechtlichen Ver-
pflichtungen;

5. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlungen als Schritt
auf dem Weg zur Umsetzung des „Fahrplans“;

6. fordert die Besatzungsmacht Israel in diesem Zusam-
menhang auf, sich im Hinblick auf die Änderung des Charak-
ters und des Status des besetzten palästinensischen Gebiets,
einschließlich Ost-Jerusalems, genauestens an ihre Verpflich-
tungen auf Grund des Völkerrechts, einschließlich des huma-
nitären Völkerrechts, zu halten;

7. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, die
Ablagerung jeder Art von Müll in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem be-
setzten syrischen Golan sofort einzustellen, durch die deren
natürliche Ressourcen, namentlich die Wasser- und Bodenres-
sourcen, aufs schwerste bedroht werden und von denen eine
Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Zivilbevölke-
rung ausgeht;

8. fordert Israel ferner auf, seine Zerstörung lebens-
wichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen und
Abwassersystemen, wodurch unter anderem die natürlichen
Ressourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt wer-
den, einzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer zweiund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt „Ständige Sou-
veränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten palä-
stinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über
ihre natürlichen Ressourcen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/185

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/432, Ziff. 7)9.

61/185. Verkündung internationaler Jahre

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/199 vom 15. Dezem-
ber 1998 über die Verkündung internationaler Jahre und die
Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Juli 1980 über internationale Jahre und Jahrestage samt
den in der Anlage enthaltenen Richtlinien, die von der Gene-
ralversammlung in ihrem Beschluss 35/424 vom 5. Dezember
1980 angenommen wurden,

1. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
der Sonderorganisationen und der Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen auf die in der Anlage der Resolution
1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats enthaltenen Richtli-
nien für künftige internationale Jahre zu lenken und diese
Richtlinien zugänglich zu machen;

2. betont, dass die in den Richtlinien enthaltenen Krite-
rien und Verfahren bei der Prüfung künftiger Vorschläge für
internationale Jahre berücksichtigt und angewandt werden
müssen.

8 A/61/67-E/2006/13.

9 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Island, Israel, Italien, Kanada, Liechtenstein,
Moldau, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Republik
Korea, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika und Zypern.




